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Mitgliedern sowie der Vertretung der hauptsächlichen Rechts-
systeme Rechnung getragen und darauf geachtet wird, dass die 
Mitglieder in persönlicher Eigenschaft gewählt werden und in 
dieser Eigenschaft tätig sind und dass es sich um Personen von 
hohem sittlichen Ansehen, anerkannter Unparteilichkeit und 
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte handelt, und 
ermutigt die Vertragsstaaten, einzeln und im Rahmen von Ta-
gungen der Vertragsstaaten zu erwägen, wie diese Grundsätze 
besser zur Geltung gebracht werden können; 

 22. befürwortet die Anstrengungen der Menschenrechts-
Vertragsorgane, die Menschenrechte von Frauen wirksamer zu 
überwachen, eingedenk der Arbeitstagungen über die Integra-
tion einer Gleichstellungsperspektive, und bekräftigt, dass alle 
Vertragsorgane dafür verantwortlich sind, eine Gleichstellungs-
perspektive in ihre Arbeit zu integrieren; 

 23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung die Berichte der Vorsit-
zenden der Menschenrechts-Vertragsorgane über ihre regelmä-
ßigen Tagungen vorzulegen und ihr auf derselben Tagung über 
die Maßnahmen zur Durchführung dieser Resolution, über 
Hindernisse bei ihrer Durchführung, über Maßnahmen zur För-
derung der technischen Zusammenarbeit sowie über die Maß-
nahmen Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden oder vorge-
sehen sind, um zu gewährleisten, dass die Vertragsorgane über 
die Finanzmittel sowie über eine angemessene Ausstattung mit 
Personal- und Informationsressourcen verfügen, um ihre Tätig-
keit wirksam auszuüben; 

 24. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" mit Vorrang 
zu behandeln. 

RESOLUTION 57/203 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/556/Add.2 und Corr.1-3, Zif-
fer 127)345. 

 
345 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bangladesch, Be-
nin, Burkina Faso, Burundi, China, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, El Salvador, 
Eritrea, Ghana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Kam-
bodscha, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, 
Malaysia, Mali, Mauretanien, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pa-
kistan, Peru, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische 
Arabische Republik, Tschad, Tunesien, Vereinigte Republik Tansania und 
Vietnam. 

57/203. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förde-
rung der internationalen Zusammenarbeit und 
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit 
und Objektivität 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu-
sammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

 in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationalen 
Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzielen, 

 die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale Zu-
sammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völker-
recht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen sowie 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte346, den In-
ternationalen Menschenrechtspakten347 und anderen einschlägi-
gen Dokumenten verankert sind, 

 zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch von der 
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in strik-
ter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Fe-
stigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten durch internationale Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio-
nen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Menschen-
rechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den348, 

 erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichterstatter 
und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder so-

 
346 Resolution 217 A (III). 
347 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
348 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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wie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Diskretion 
beweisen, 

 unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant-
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internationa-
len Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte einge-
gangen sind, 

 1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das 
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und dass 
jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Bestim-
mungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der territo-
rialen Unversehrtheit mit einschließt; 

 2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in 
Bezug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben, 
wo immer diese vorkommen; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere 
auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Nationen, die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte346, den Internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte347, 
den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te347 und andere einschlägige internationale Rechtsakte zu stüt-
zen und Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internatio-
nalen Instrumentarium unvereinbar sind; 

 4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit beitragen soll; 

 5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die 
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den Grund-
sätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der Ob-
jektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer Ziele 
gestellt werden sollen; 

 6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Experten und Arbeitsgruppen, bei 

der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser Resolution 
gebührend zu berücksichtigen; 

 7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvorein-
genommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beiträgt; 

 8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Ereignisse in 
allen Ländern verfügbar sein müssen; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf im 
Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der Charta, 
sowie den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Men-
schenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie für an-
gebracht halten, um weitere Fortschritte bei der internationalen 
Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzielen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Resolu-
tion gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu 
prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ergreifen, 
durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpar-
teilichkeit und Objektivität zu stärken; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs349 und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten um 
die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bitten, die da-
zu beitragen würden, die Tätigkeit der Vereinten Nationen im 
Menschenrechtsbereich durch die Förderung internationaler 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grundsätze der Nicht-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken, und 
der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
einen umfassenden Bericht über diese Frage vorzulegen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

 
349 A/57/385. 




